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Beschlussfassung über die Übernahme der Kurkosten für das Kühnast’sche Kind 1908 
in Beesenlaublingen 
 
In ihrer  Sitzung vom 23.Januar 1908 befasste sich die Gemeindevertretung mit der 
Kostenübernahme des Kindes Emma Kühnast, Tochter der Witwe Kühnast.  Diese musste auf 
Anordnung des Arztes Dr. med. Otto in die Königliche Ohrenklinik nach Halle geschafft 
werden. 
 

 
Auszug aus dem Gemeindevertreterprotokollbuch vom 23. Januar 1908 

 
Die Unterstützungsbedürftigkeit der Witwe Kühnast wurde anerkannt und deshalb 
beschlossen, die Kurkosten aus Gemeindemitteln zu bestreiten. Der Gemeindevorsteher 
schlug die Verwendung des „Conrad’schen Legaths“ vor, was seitens des Schöffen Ernst 



zurückgewiesen wurde, weil dieses Geld für außergewöhnliche Fälle aufgehoben werden 
solle. „Die Gemeindekasse sei noch leistungsfähig genug, um diese Kosten aufzubringen.“ Die 
Gemeindevertretung schloss sich deshalb diesem Antrag an. Von Seiten der Versammlung 
wurde „hart getadelt“, dass  die Witwe Kühnast trotz des ausdrücklichen Hinweises durch den 
Gemeindevorsteher „nicht Mitglied der Ortskrankenkasse des Saalkreises ist. Es wären 
dadurch der Gemeinde die erheblichen Kosten erspart geblieben.“ Aus diesem Grund wurde 
auch beschlossen, dass die entstandenen Kurkosten von der Frau Kühnast „zurückerstattet 
werden müssen falls dieselbe in günstigere Vermögensverhältnisse kommen sollte.“ Der Frau 
Kühnast wurde dieser Beschluss bekannt gegeben. 
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